
Für das Spielen in einer Mannschaft beim 
Fußballverein SC Setterich e.V. (SCS) 
sind die folgenden Formalitäten notwendig. 
 
1. Aufnahmeantrag vom FVV ausfüllen und unterschreiben (incl. Einzugsermächtigung!) 
Damit wird der/die Spieler/in spielberechtigt für inoffizielle Freundschaftsspiele. 
 
2. Antrag (auf Spielberechtigung) vom Westdeutschen Fußballverband e.V. ausfüllen. 
Der ausgefüllte Antrag muss entweder mit einer Original-Geburtsurkunde 
oder mit einer gültigen Meldebescheinigung (gültiger Kinderausweis) abgegeben 
werden (s.u. Auszug aus den Bestimmungen). Bitte für den Spielerpass auch ein 
Passfoto (mit Namen und Geburtsdatum auf der Rückseite) beifügen. 
Danach erhält der/die Spieler/in einen Spielerpass und ist spielberechtigt für offizielle 
Freundschafts-, Staffel- und Meisterschaftsspiele. 
 
Nach Ausstellung des Spielerpasses wird die Geburtsurkunde/Meldebescheinigung 
zurückgegeben. 
 
Bei Personen mit ausländischer Herkunft ist weiterhin eine Kopie des Personalausweises 
beizubringen. 

_____________________________________ 
 
Auszug aus den Bestimmungen: 
Westdeutscher Fußballverband e. V. (WFV) 

Passangelegenheiten 
Tipps zur Beantragung von Spielberechtigungen für Juniorinnen/Junioren 
Bei der Beantragung von Spielberechtigungen für den Juniorenbereich gelten folgende 
Besonderheiten: 
Erstausstellungen Junioren (§ 5 (2) JSpO/WFV) 
Bei einem erstmaligen Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung (Erstausstellung) für Junioren/ 
Juniorinnen muss das Geburtsdatum durch die Vorlage der Original-Geburtsurkunde oder 
Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes bzw. durch den Kreisjugendausschuss bestätigt 
werden. 
Beglaubigte Kopien oder Bestätigungen durch die Kirche, Polizei, Rechtsanwalt, Schule, usw. werden 
nicht anerkannt. 

 


